
Juristische Personen

schulden zur Last fällt, den Gläubigem für den daraus ent
stehenden Schaden verantwortlich ; sie haften als Gesamt
schuldner.

§54
Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vor

schriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem 
Rechtsgeschäfte, das im Namen eines solchen Vereins 
einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der 
Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als 
Gesamtschuldner.

2. Eingetragene Vereine
§55

Die Eintragung eines Vereins der ipi § 21 bezeichne ten 
Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsgerichte zu ge
schehen, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat.

§ 56
Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mit

glieder mindestens sieben beträgt.

§57
(1) Die Satzung muß den Zweck, den Namen und den 

Sitz des Vereins enthalten und ergeben, daß der Verein ein
getragen werden soll.

(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben 
Orte oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetra
genen Vereine deutlich unterscheiden.

§58
Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:

1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder;
2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern 

zu leisten sind;
3. über die Bildung des Vorstandes;
4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitglieder

versammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung 
und über die Beurkundung der Beschlüsse.
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